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Also wenn sich der Arbeitgeber quer stellt, stelle ich es mir schwierig vor... 

Meine Kommilitonin hatte damals die volle Unterstützung des Arbeitgebers. Sie konnte daher
sehr flexibel arbeiten. Je nachdem wie ihr Stundenplan im laufenden Semester halt war.

Sie hat zum Beispiel grundsätzlich samstags ganztags gearbeitet, d.h. dann waren schon mal 8
Stunden weg. Die verbleibenden 12 Stunden hat sie dann an zwei weiteren Nachmittagen
gearbeitet, an denen sie nur bis 11.45 Uhr Vorlesung hatte.

Hast du denn bei deinem angestrebten Studium generell die Möglichkeit, dir Vorlesungen,
Seminare, etc. auszusuchen oder ist es eher sehr verschult, also mit fest vorgegebenem
Stundenplan?
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